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10 Tagen nach Kenntniserlangung, jedoch nicht 
später als bis zum 10. März des Anbaujahres, 
anzuzeigen. Die Übersendung des Ergebnisses 
der Pflanzgutkontrolle gilt als Mangelanzeige. 
Der Leistende hat für die festgestellten Mängel 
Minderung in Höhe des Differenzbetrages zwi
schen der vereinbarten Stufe und der im At
test festgestellten zu gewähren.

8. Folgen der Verletzung von Fristen

Die Mängel sind inner-halb besonderer Fristen anzu
zeigen. Die Überschreitung der Fristen und Form
vorschriften für die Mangelanzeige und die Beweis
sicherung hat den Verlust des Anspruches auf Ga
rantie, Qualitätsvertragsstrafe und Schadenersatz 
zur Folge. Dies gilt nicht für unvollständige Anga
ben in telegrafischen oder fernschriftlichen Mittei
lungen.

9. Vertragsstrafensätze

— Bei Verzug mit der Leistung: 0,5% des Wertes 
des Leistungsgegenstandes oder des betroffenen 
Teiles für jeden Tag des Verzuges, jedoch nicht 
mehr als 6%;

— bei Verzug mit der Erteilung der Versanddispo
sition, der Rechnung oder Verzug mit der Ab
nahme: 0,3 % des Wertes des Leistungsgegen
standes oder des betroffenen Teiles des Lei
stungsgegenstandes für jeden Tag des Verzuges, 
jedoch nicht mehr als 6 %■;

— bei nicht qualitätsgerechter Leistung oder Nicht
einhaltung des Sortiments bei Saatgut: 6 11 „ des 
Wertes des Leistungsgegenstandes oder des be
troffenen Teiles des Leistungsgegenstandes;

— bei nicht qualitätsgerechter Leistung von Pflanz
kartoffeln: 10,— MDN für jedes Prozent des vom 
Gutachter über die Mängelfreigrenze hinaus fest
gestellten und auf 150 dt bezogenen Minderwer
tes, jedoch nicht mehr als für 10 %. Bei Ab
nahmeverweigerung des Gesamtinhaltes eines 
Güterwagens sind 10% des Gesamtwertes der 
Warenladung zu berechnen. Bei Nichteinhaltung 
des Sortiments 6% des Wertes des Leistungs
gegenstandes oder des betroffenen Teiles:

-- bei Nichterfüllung, vertragswidriger Nichtab
nahme oder Rücktritt wegen nicht rechtzeitiger 
Leistung: 10 % des Wertes des Leistungsgegen
standes oder des betroffenen Teiles. III.

III.
Vermehrung

1. Verpflichtungen des DSG-Bctriebes
1.1 Der DSG-Betrieb verpflichtet sich, Saat- und 

Pflanzgut nach Fruchtart, Sorte, Anbaustufe und 
Masse für die festgelegten Jahre zu im Vertrag 
vereinbarten Terminen an den Vermehrer zu 
liefern.

1.2 Der DSG-Betrieb verpflichtet sich, den Vermeh
rer vom Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bis 
zur Ablieferung der Ware aus den Aufwüch
sen der Vermehrung in allen saatbautechni
schen Fragen zu beraten.

1.3 Der DSG-Betrieb hat dem Vermehrer für die 
Ablieferung des Aufwuchses aus der Vermeh
rung auf Anforderung Leihsäcke ohne Berech
nung eines Abnutzungsbetrages frachtfrei zuzu
stellen.

2. Verpflichtungen des Vermehrers
2.1 Der Vermehrer verpflichtet sich, das ihm gelie

ferte Saat- und Pflanzgut ausschließlich für 
die Vermehrung zu verwenden. Dazu hat er 
alle zur Einhaltung der Merkmale der Quali
tätsbestimmungen und zur Sicherung hoher 
Saat- und Pflanzguterträge erforderlichen An
bau-, Selektions-, Pflanzenschutz- und Ernte
maßnahmen rechtzeitig und gewissenhaft durch
zuführen.

2.2 Bei Fruchtarten mit mehrjährigen Samenernten 
sind für die folgenden Erntejahre die abzulie
fernde Masse und die Ablieferungstermine jähr
lich neu zu vereinbaren.

2.3 Beabsichtigt der Vermehrer, den Vermehrungs
feldbestand umzubreehen oder nicht vertrags
gerecht zu verwenden, so ist dies vorher mit 
dem DSG-Betrieb zu vereinbaren.

2.4 Nicht benötigte Leihsäcke sind mit der Ablie
ferung der Ware aus den Aufwüchsen der Ver
mehrung frachtfrei an den DSG-Betrieb zurück
zusenden. Werden die Leihsäcke nicht zurück
gegeben, so sind diese dem DSG-Betrieb zum 
Selbstkostenpreis zu bezahlen.

3. Qualität und Ablieferung der Ware aus den Auf
wüchsen der Vermehrung
3.1 Die Ware muß den Qualitätsmerkmalen ent

sprechen, die in DDR-Standards oder in ande
ren gesetzlichen Bestimmungen oder in den 
von der Zentralstelle für Sortenwesen erteilten 
Sondergenehmigungen festgelegt sind. Sie muß 
sortenecht und sortenrein sein.

3.2 Die Ware (außer Pflanzkartoffeln) kann als 
Saatgut oder nicht attestierte .aufbereitete Ware 
oder Rohware abgeliefert werden. Wird Roh
ware abgeliefert, so werden vom Vermehrer 
die Aufbereitungsgebühren in preisrechtlich zu
lässiger Höhe getragen.

3.3 Die Ablieferung der Ware erfolgt bei Saatgut 
frachtfrei zum vereinbarten Lager des DSG- 
Betriebes und bei Pflanzkartoffeln entsprechend 
der vom DSG-Betrieb erteilten Disposition frei 
Transportmittel verladen. Die Anforderung der 
Güterwagen zur Verladung von Pflanzkartoffeln 
bei der -Deutschen Reichsbahn erfolgt durch den 
DSG-Betrieb. Der Vermehrer- hat sieh am Tage 
der Verladung bei der zuständigen Güterabfer
tigung der Deutschen Reichsbahn über die Be
reitstellung der Güterwagen zu informieren.

3.4 Bei der Ablieferung von gartenbaulichem Saat
gut hat der DSG-Betrieb dem Vermehrer die 
eine Transportstrecke von 150 km übersteigen
den Frachtkosten zu vergüten.

3.5 Der DSG-Betrieb hat innerhalb von 2 Wochen 
nach Abschluß der Feldanerkennung die Ver
mehrer zu informieren, wie die Auslieferung 
und Verwendung der Pflanzkartoffeln erfolgt.


